
Schriftliche Anfrage  
des Abgeordneten Harry Scheuenstuhl SPD  
vom 28.02.2024

Staatsministerium für Familie, Arbeit und Soziales: Förderprogramme – Stand 
2024

Die Staatsregierung wird gefragt:

1.1 Wie viele Förderprogramme werden explizit vom Staatsministerium 
für Familie, Arbeit und Soziales (StMAS) vorgehalten?   3

1.2 Welche Förderprogramme sind dies (bitte aufgeschlüsselt angeben)?   3

1.3 Was wird von den jeweiligen Programmen gefördert (bitte stichpunkt-
artige Aufzählung)?   3

2.1 An wie vielen Förderprogrammen beteiligt sich das StMAS darüber hi-
naus (z. B. Bund-Länder-Programme der Städtebauförderung etc.)?   3

2.2 Welche Förderprogramme sind dies (bitte stichpunktartige Auf-
zählung)?   3

2.3 Was wird von den jeweiligen Programmen gefördert (bitte stichpunkt-
artige Aufzählung)?   3

3.1 Welche Fördersummen wurden in eigenen Förderprogrammen in den 
letzten acht Jahren vergeben (bitte aufgeschlüsselt nach Programmen 
und Regierungsbezirken angeben)?   3

3.2 Welche Fördersumme wurden in den letzten acht Jahren in Program-
men, an denen das StMAS beteiligt ist, vergeben (bitte aufgeschlüsselt 
nach Staatsministerien, Programmen und Regierungsbezirken an-
geben)?   3

4.1 In welcher Höhe wurden Mittel in den letzten acht Jahren im Vergleich 
zum ursprünglichen Ansatz nicht abgerufen (bitte aufgeschlüsselt 
nach Programmen und Regierungsbezirken angeben)?   10

4.2 Welche Gründe sind der Staatsregierung hierfür bekannt?   10

4.3 Inwieweit spielen dabei nach Ansicht der Staatsregierung bürokratische 
Hürden eine Rolle?   10

Drucksache 19 / 209010.06.202419. Wahlperiode



5.  Wie hoch sind die jährlichen Personal- und Verwaltungskosten, die 
mit der Prüfung, Verteilung und Koordinierung der Fördermittel in di-
rektem Zusammenhang stehen (bspw. Stellen im StMAS, an den Re-
gierungen, LEADER-Manager usw.; bitte aufgeschlüsselt nach Pro-
grammen und Jahren seit 2016 angeben)?   10

Hinweise des Landtagsamts   11
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Antwort  
des Staatsministeriums für Familie, Arbeit und Soziales  
vom 08.05.2024

1.1 Wie viele Förderprogramme werden explizit vom Staatsministerium 
für Familie, Arbeit und Soziales (StMAS) vorgehalten?

1.2 Welche Förderprogramme sind dies (bitte aufgeschlüsselt angeben)?

1.3 Was wird von den jeweiligen Programmen gefördert (bitte stichpunkt-
artige Aufzählung)?

2.1 An wie vielen Förderprogrammen beteiligt sich das StMAS darüber 
hinaus (z. B. Bund-Länder-Programme der Städtebauförderung etc.)?

2.2 Welche Förderprogramme sind dies (bitte stichpunktartige Auf-
zählung)?

2.3 Was wird von den jeweiligen Programmen gefördert (bitte stichpunkt-
artige Aufzählung)?

3.1 Welche Fördersummen wurden in eigenen Förderprogrammen in den 
letzten acht Jahren vergeben (bitte aufgeschlüsselt nach Program-
men und Regierungsbezirken angeben)?

3.2 Welche Fördersumme wurden in den letzten acht Jahren in Program-
men, an denen das StMAS beteiligt ist, vergeben (bitte aufgeschlüsselt 
nach Staatsministerien, Programmen und Regierungsbezirken an-
geben)?

Die Fragen 1.1 bis 3.2 werden aufgrund des Sachzusammenhangs gemeinsam be-
antwortet. 

Zur Beantwortung wird auf die Aufstellung ab folgender Seite verwiesen.
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Name des Förderprogramms* Gegenstand der Förderung Eigenes Landesprogramm/ 
Beteiligung

Vergebene Fördersumme 2016 bis 2023  
(gerundeter Betrag in Mio. Euro)**

Anerkennungsberatungsstellen Anerkennungsberatung/Qualifizierungsberatung�bei�
ausländischen�Qualifikationen Land

Förderperiode von 01.09.2017 bis 
31.08.2023: 3,2
Aktuelle Förderperiode, Zeitraum 
01.09.2023 bis 31.12.2023: 0,2

Arbeitsmarktfonds (AMF) Qualifizierung�und�Arbeitsförderung Land 31,9

Arbeitsweltbezogene Jugendsozialarbeit – 
AJS

Berufliche�und�soziale�Eingliederung�junger�Menschen,�
die besondere Schwierigkeiten haben, ihren Platz in der 
Arbeitswelt�zu�finden

Land
Seit 01.09.2019 (vorher Finanzierung aus 
ESF-Mitteln,�teilweise�kofinanziert�mit�
Landesmitteln): 14,9

Aufbau von Musterwohnungen Musterwohnungen zur Information über Möglichkeiten, 
das eigene Wohnumfeld seniorengerecht zu gestalten Land 0,6

Aus- und Fortbildung von ehrenamtlichen 
Jugendleiterinnen und -leitern siehe Name BJR/Landesmittel 18,8

Basisförderung Grundförderung der landesweit tätigen Jugendverbände BJR/Landesmittel 52,2

Bayerisches Beratungs- und Präventions-
netzwerk im Bereich Weibliche Genital-
beschneidung�(FGM/C�–�Female�Genital�
Mutilation/Cutting)

Modellhafte Projektförderungen zur Bekämpfung von 
weiblicher�Genitalverstümmelung/Genitalbeschneidung�
(FGM): Aufklärung, Sensibilisierung, Prävention und Be-
ratung

Land Seit Beginn der Modellförderungen ab  
Februar 2021: 1,3

Beratungsstellen für Teilzeitberufsaus-
bildung Beratung für duale Berufsausbildung in Teilzeit Land 0,2

Bundesstiftung Frühe Hilfen

Auf- und Ausbau der Netzwerke Frühe Hilfen, Einsatz 
von�Familienhebammen�und�vergleichbar�qualifizierten�
Gesundheitsfachberufen, Einbezug ehrenamtlicher 
Strukturen

Bund 49,4

Corona-Investitionsprogramm� 
(nur 2022, 2023)

Abfinanzierung�von�Einrichtungen�für�Menschen�mit�Be-
hinderung Land 95,0

CURA
Sozialpädagogische Fachkräfte, die von Langzeit-
arbeitslosigkeit�betroffene�Familien�niedrigschwellig�
unterstützen

Land Seit 2018: 1,8

Einsatz�von�Pädagogischen�Qualitäts-
begleiterinnen�und�Qualitätsbegleitern�
(PQB)�in�Kindertageseinrichtungen�und�
(Groß-)Tagespflegestellen�(seit�01.04.2020)

Einsatz�von�Pädagogischen�Qualitätsbegleiterinnen�und�
Qualitätsbegleitern�(PQB)�in�Kindertageseinrichtungen�
und�(Groß-)Tagespflegestellen

Land 11,0

ESF in Bayern 2014 bis 2020 ESF-Fördermaßnahmen im Bereich des StMAS für  
Beschäftigung und soziale Inklusion EU-�und�Landesmittel 111,1
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Name des Förderprogramms* Gegenstand der Förderung Eigenes Landesprogramm/ 
Beteiligung

Vergebene Fördersumme 2016 bis 2023  
(gerundeter Betrag in Mio. Euro)**

ESF+ in Bayern 2021 bis 2023 ESF-Fördermaßnahmen im Bereich des StMAS für  
Beschäftigung und soziale Inklusion EU-�und�Landesmittel 19,0

Fachkräfte an Jugendbildungsstätten siehe Name BJR/Landesmittel 11,4

Fachkräfte bei Bezirksjugendringen siehe Name BJR/Landesmittel 3,9

Fachprogramm�Demografie�und�Partizipa-
tion

Einzelmaßnahmen für die Partizipation junger Men-
schen BJR/Landesmittel 1,5

Fachprogramm Integration
Fachprogramm Integration von Kindern und Jugend-
lichen�mit�Migrationshintergrund�und�Geflüchteten�in� 
die Jugendarbeit

BJR/Landesmittel 3,0

Fachprogramm Internationale Jugendarbeit Projekte und Maßnahmen der internationalen Jugend-
arbeit BJR/Landesmittel 0,3

Fachprogramm Medienpädagogik Maßnahmen�zur�Umsetzung�des�Kinder-�und�Jugend-
programms der Staatsregierung BJR/Landesmittel 0,7

Fachprogramm Schulbezogene Jugend-
arbeit

Einzelmaßnahmen für die allgemeine Persönlichkeits-
entwicklung von Schülerinnen und Schülern BJR/Landesmittel 2,7

Förderrichtlinie Selbstbestimmt Leben im 
Alter (SeLA)

Aufbau zeitgemäßer Maßnahmen für ein selbst-
bestimmtes Leben im Alter Land 11,3

Förderung der Erziehungsberatungsstellen

Unterstützung�der�Kommunen�bei�der�qualifizierten�
Klärung und Bewältigung individueller und familien-
bezogener Probleme für Kinder, Jugendliche und Eltern. 
Die Zuwendung wird im Rahmen einer Projektförderung 
als�Festbetragsfinanzierung�(Personalkostenzuschuss)�
gewährt.

Land 60,7

Förderung der Festanstellung von Tages-
pflegepersonen

Förderung von Assistenzkräften in Kitas und Tages-
pflegepersonen�in�Festanstellung�bei�den�TröffJH

Landesprogramm unter Einsatz von 
Bundesmitteln�(KiQuTG) 33,7

Förderung der Harl.e.kin-Nachsorge für 
früh- und risikogeborene Kinder und ihre Fa-
milien

Finanzierung eines strukturierten Nachsorgeangebots 
von Kinderkliniken und Frühförderstellen im Übergang 
von der Klinik nach Hause

Land 13,8

Förderung der Inklusion in der Kindertages-
pflege�und�zur�Deckung�von�Finanzierungs-
lücken bei den Betriebskosten integrativer 
Kindertageseinrichtungen

Förderung�der�Inklusion�in�Kindertagespflege�durch�
Anhebung des Gewichtungsfaktors für Kinder mit Be-
hinderung von 1,3 auf 4,5. Förderung nicht gedeckter 
Betriebskosten bei inte grativen Kindertagesein-
richtungen mit überörtlichem Einzugsbereich

Land 0,0 (genau: 25.000 Euro)

Förderung der mobilen Heilpädagogischen 
Fachdienste zur Beratung des Personals in 
Kindertageseinrichtungen

siehe Name Land 5,6

Bayerischer Landtag    19. Wahlperiode � Seite�5�/�11 Drucksache�19 / 2090



Name des Förderprogramms* Gegenstand der Förderung Eigenes Landesprogramm/ 
Beteiligung

Vergebene Fördersumme 2016 bis 2023  
(gerundeter Betrag in Mio. Euro)**

Förderung�der�Querschnittstätigkeit�der�Be-
treuungsvereine (bis 2022; seit 2023 gesetz-
licher Anspruch)

siehe Name. Seit 01.01.2023 gesetzlicher 
Finanzierungsanspruch, sodass es sich seither nicht 
mehr um eine Förderung handelt.

Land 2016 bis 2022: 10,8

Förderung der regionalen Dienste der  
Offenen�Behindertenarbeit siehe Name Land 47,2

Förderung der strukturellen Weiter-
entwicklung kommunaler Familienbildung 
und von Familienstützpunkten

Maßnahmen für die Eltern- und Familienbildung und für 
die Familienstützpunkte Land 13,5

Förderung der überregionalen Dienste der 
Offenen�Behindertenarbeit siehe Name Land 26,6

Förderung des ehrenamtlichen Engage-
ments in der Erziehungshilfe

Förderung�von�Fachpersonal�zur�Anleitung�und�Unter-
stützung von Ehrenamtlichen Land 1,3

Förderung des Sports für Menschen mit  
Behinderung siehe Name Land 11,7

Förderung Fanprojekte Fußball-Fanprojekte Land 2,6

Förderung Investitionen im Rahmen des  
Investitionsprogramms „Kinderbetreuungs-
finanzierung“�2015�bis�2018

Schaffung�zusätzlicher�Betreuungsplätze�für�Kinder�
unter drei Jahren

Landesprogramm unter Einsatz von 
Bundesmitteln (KitaFinHG) 156,8 

Förderung Investitionen im Rahmen des  
Investitionsprogramms „Kinderbetreuungs-
finanzierung“�2017�bis�2021

Schaffung�bis�zu�73�500�zusätzlicher�Betreuungsplätze�
für Kinder von der Geburt bis zum Schuleintritt

Landesprogramm unter Einsatz von 
Bundesmitteln (KitaFinHG) 725,4 

Förderung Investitionen zum beschleunigten 
Infrastrukturausbau der Ganztagsbetreuung 
für Grundschulkinder 2020 bis 2021

Schaffung�zusätzlicher�ganztägiger�Bildungs-�und� 
Betreuungsplätze für Kinder im Grundschulalter und  
der qualitativen Weiterentwicklung von bestehenden  
Bildungs- und Betreuungsangeboten

Landesprogramm unter Einsatz 
von Bundesmitteln (Finanzhilfen 
des Bundes für das Investitions-
programm zum beschleunigten 
Infrastrukturausbau der Ganztags-
betreuung für Grundschulkinder)

23,1 

Förderung�Investitionen�zur�Schaffung�von�
Betreuungsplätzen für Grundschulkinder 

Schaffung�bis�zu�10�000�zusätzlicher�Betreuungsplätze�
für Grundschulkinder (Hortplätze) Land 49,0 

Förderung Koordinierender Kinderschutz-
stellen KoKi – Netzwerk Frühe Kindheit

Unterstützung�der�Kommunen�bei�der�flächen-
deckenden systematischen Vernetzung Früher Hilfen. 
Die Zuwendung wird im Rahmen einer Projektförderung 
als�Festbetragsfinanzierung�(Personalkostenzuschuss)�
gewährt.

Land 20,4

Förderung Landesbehindertenverbände siehe Name Land 1,5
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Name des Förderprogramms* Gegenstand der Förderung Eigenes Landesprogramm/ 
Beteiligung

Vergebene Fördersumme 2016 bis 2023  
(gerundeter Betrag in Mio. Euro)**

Förderung staatlich anerkannter 
Schwangerenberatungsstellen nach Art. 14 
BaySchwBerG

Anteilige Förderung der Personal- und Sachkosten 
staatlich anerkannter Schwangerenberatungsstellen Land 98,2

Förderung staatlich nicht anerkannter 
Schwangerenberatungsstellen

Ausgabenpauschalbetrag zur teilweisen Deckung der 
Personal- und Sachkosten staatlich nicht anerkannter 
(katholischer) Schwangerenberatungsstellen

Land 4,8

Förderung von Fortbildung in der Be-
hindertenhilfe siehe Name Land 0,6

Förderung von Investitionskosten für tech-
nische Maßnahmen zum infektionsschutz-
gerechten Lüften in der Kindertages-
betreuung und in den Heilpädagogischen 
Tagesstätten der Jugend- und Behinderten-
hilfe sowie für Ausstattungsgegenstände zur 
Verbesserung der Hygiene anlässlich der 
Coronapandemie�2020�bis�2021

Beschaffung�von�Ausstattungsgegenständen�zur�Ver-
besserung�der�Hygiene,�CO2-Sensoren sowie mobi-
le Luftreinigungsgeräte für Räume mit beschränkter 
Lüftungsmöglichkeit

Landesprogramm unter Einsatz von 
Bundesmitteln 17,4 

Förderung von Investitionskosten für tech-
nische Maßnahmen zum infektionsschutz-
gerechten Lüften in der Kindertagesbetreuung 
und in den Heilpädagogischen Tagesstätten 
der Jugend- und Behindertenhilfe

Beschaffung�von�mobilen�Luftreinigungsgeräten�und� 
dezentralen Lüftungsanlagen Land 11 

Förderung von Maßnahmen der assistierten 
Reproduktionsmedizin Kinderwunschbehandlungen Landes- und Bundesmittel 4,0 (nur Landesanteil)

Förderung von Mütter- und Väter zentren Betrieb und die nachhaltige Sicherung von Mütter- und  
Väterzentren Land 6,2

Förderung von Selbsthilfegruppen von Men-
schen mit Behinderung und chronischer 
Krankheit

siehe Name Land 1,8

FSJ�Corona-Aktionsprogramm FSJ in Bayern Land 2,2

FSJ regulär FSJ in Bayern Land 8,3

Gewährung eines Bonus für zusätzlichen 
Personaleinsatz (Personalbonus)

Förderung von zusätzlichem Personal zur Entlastung 
der pädagogischen Kräfte in Kitas

Landesprogramm unter Einsatz von 
Bundesmitteln�(KiQuTG) 52,9

Gewährung eines Leitungs- und Ver-
waltungsbonus zur Stärkung von Kinder-
tageseinrichtungen

Förderung von zusätzlichen Maßnahmen in Kitas zur 
Entlastung der Leitungskräfte

Landesprogramm unter Einsatz von 
Bundesmitteln�(KiQuTG) 365,4
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Name des Förderprogramms* Gegenstand der Förderung Eigenes Landesprogramm/ 
Beteiligung

Vergebene Fördersumme 2016 bis 2023  
(gerundeter Betrag in Mio. Euro)**

Gewährung von Zuwendungen zur Ver-
besserung des Infektionsschutzes für die 
Betreuung von Kindern unter 12 Jahren in 
Schulen sowie in der Kindertagesbetreuung 
und in den Heilpädagogischen Tagesstätten 
der Jugend- und Behindertenhilfe

Beschaffung,�Inbetriebnahme�und�bzw.�oder�Wartung�
von mobilen Luftreinigungsgeräten für Räume mit ein-
geschränkter Lüftungsmöglichkeit

Landesprogramm unter Einsatz von 
Bundesmitteln 1,7

Investitionsförderung von Baumaßnahmen 
von Interdisziplinären Frühförderstellen und 
Sozialpädiatrischen Zentren

siehe Name Land 17,5

Investitionskostenförderung Jugend-
herbergen siehe Name Land 5,3

Investitionskostenförderung Schullandheime siehe Name Land 10,2

Investitionskostenförderung von heil-
pädagogischen Tagesstätten und Heim-
einrichtungen für Kinder, Jugendliche und 
junge Erwachsene mit Behinderung

siehe Name Land 15

Investitionsprogramm für den Bau von 
Wohn- und Beschäftigungsplätzen für vollj. 
Menschen mit Behinderung und (ab 2019) 
Konversion von Komplexeinrichtungen

siehe Name Land 541,5

Jugendbildungsmaßnahmen siehe Name BJR/Landesmittel 15,8

Jugendsozialarbeit an Schulen – JaS

Unterstützung�der�örtlichen�Träger�der�öffentlichen�
Jugendhilfe�bei�der�Umsetzung�ihrer�gesetzlichen�Aufgabe�
aus § 13 SGB VIII , soweit sie selbst oder in ihrem Auftrag 
ein anerkannter Träger der freien Jugendhilfe die Einzelfall-
beratung nach der bayerischen JaS-Konzeption umsetzen

Land 125,4

Koordinierungszentren für Bürgerschaft-
liches Engagement

Bis�2020:�Flächendeckender�Auf-�und�Ausbau�einer�effi-
zienten Infrastruktur für Bürgerschaftliches Engagement Land 0,4

Landesförderprogramm�„Ganztagsausbau“ Schaffung�zusätzlicher�ganztägiger�Bildungs-�und�Be-
treuungsplätze für Kinder im Grundschulalter

Landesprogramm unter Einsatz von 
Bundesmitteln (GaFinHG) 28,7

Landesprogramm zur Fortführung der 
Sprach-Kitas (seit 01.07.2023)

Sprachfachkräfte in Sprach-Kitas und Sprachfachbe-
ratungen zur Betreuung der Verbünde von Sprach-Kitas

Landesprogramm unter Einsatz von 
Bundesmitteln�(KiQuTG) 8,6

Modellprogramm�„MuT-Partner“�(seit�Ok-
tober�2023)/Schulungsangebote�für�ältere�
Menschen�im�Umgang�mit�digitalen�Medien

Niedrigschwellige Schulungsangebote für ältere  
Menschen�im�Umgang�mit�Medien�und�Technik Land 0,1
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Name des Förderprogramms* Gegenstand der Förderung Eigenes Landesprogramm/ 
Beteiligung

Vergebene Fördersumme 2016 bis 2023  
(gerundeter Betrag in Mio. Euro)**

Pakt�für�berufliche�Weiterbildung�4.0 Weiterbildungsinitiatoren, Koordinationsstelle Land

Modellprojektförderung  
2018 bis 2021: 3,3 
Richtlinienförderung  
2022�bis�2024�vorläufig�bewilligt:�4,5

Radikalisierungspräventionsrichtlinie (RPR) Präventionsmaßnahmen zur Verhinderung politischer 
oder religiös begründeter Radikalisierung Landes- und Bundesmittel 21,5

Rahmenvereinbarung zwischen den Spitzen-
verbänden�der�freien�Wohlfahrtspflege�und�
dem StMAS für die Weiterentwicklung der ge-
meinnützigen Familienerholung in Familien-
ferienstätten und für Angebote der Eltern- und 
Familienbildung am Wochenende sowie der 
Förderung durch den Freistaat Bayern

Familienurlaube zur Erholung in Familienferienstätten 
und Angebote der Eltern- und Familienbildung am 
Wochenende

Land 3,0

Rahmenvereinbarung zwischen den Trägern 
der Ehe- und Familienberatungsstellen in 
Bayern und dem StMAS

Ehe- und Familienberatungsstellen in Bayern Land 15,3

REACT-EU Krisenbewältigung�im�Zusammenhang�mit�der�COVID-
19-Pandemie und ihrer sozialen Folgen EU 12,4

Regelfortbildung für pädagogisches  
Personal für Kindertageseinrichtungen

Fortbildung für pädagogisches Personal für Kinder-
tageseinrichtungen Land 4,8

Strukturförderung Verbände junger  
Menschen mit Migrationshintergrund

Aufbauförderung für Verbände junger Menschen mit 
Migrationshintergrund BJR/Landesmittel 3,0

Unterstützung�von�Kommunen�bei�der� 
Kofinanzierung�der�Mehrgenerationen-
häuser in Bayern

Teilweise�Erstattung�kommunale�Kofinanzierung�im�
Rahmen des Bundesprogramms „Mehrgenerationen-
haus�2021�bis�2028“

Beteiligung an einer Förderung des 
Bundes 2,4

Verdienstausfall Verdienstausfall für Mitarbeitende in der Jugendarbeit BJR/Landesmittel 1,4

Zentren für lokales Freiwilligenmanagement
Seit 2021: Ausbau von bestehenden Einrichtungen für 
Bürgerschaftliches Engagement zu Zentren für lokales 
Freiwilligenmanagement

Land 1,4

Zuwendungen des Freistaates Bayern zur 
Durchführung�von�PCR-Pool-Tests�in�der�
Kindertagesbetreuung

Ausgaben im Zusammenhang mit der Durchführung 
von�PCR-Pool-Tests,�Laborleistungen,�Materialkosten,�
Ergebnisübermittlung und Transportkosten sowie Auf-
wandspauschalen 

Land 5,4 

*����Nicht�aufgeführt�sind�Leistungen�im�Zusammenhang�mit�der�COVID-19-�sowie�der�Energiekrise,�die�nicht�als�Förderung�(Art.�23,�44�Bayerische�Haushaltsordnung�–�BayHO),�sondern�als�Billig-
keitsleistung (Art. 53 BayHO) ausgestaltet waren.

** Eine Aufschlüsselung der vergebenen Fördersummen nach Regierungsbezirken ist mit vertretbarem Verwaltungsaufwand nicht möglich. Daten in entsprechender Aufgliederung stehen nicht 
zur Verfügung. Angesichts der besonders hohen Zahl von Förderprogrammen im Zuständigkeitsbereich des Staatsministeriums für Familie, Arbeit und Soziales ist eine gesonderte Auswertung 
dahin gehend über sämtliche Förderbereiche hinweg nicht möglich.
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4.1 In welcher Höhe wurden Mittel in den letzten acht Jahren im Vergleich 
zum ursprünglichen Ansatz nicht abgerufen (bitte aufgeschlüsselt 
nach Programmen und Regierungsbezirken angeben)?

4.2 Welche Gründe sind der Staatsregierung hierfür bekannt?

Die Fragen 4.1 bis 4.2 werden aufgrund des Sachzusammenhangs gemeinsam be-
antwortet. 

Eine Aufstellung der im Vergleich zum ursprünglichen Ansatz nicht abgerufenen Mittel 
je Förderprogramm ist nicht möglich bzw. nicht aussagekräftig.

Förderprogramme�haben�häufig�keinen�eigenen�Haushaltsansatz�bzw.�teilen�sich�
einen Haushaltsansatz untereinander oder mit anderen Aufgaben. In diesen Fällen 
kann die Höhe etwaig nicht abgerufener Fördermittel nicht anhand des Haushaltsan-
satzes bestimmt werden.

Auch im Übrigen erfolgt die Mittelbereitstellung und -auszahlung nach Projekt- bzw. 
Baufortschritten. Bei Verzögerungen können Mittelübertragungen ins nächste Haus-
haltsjahr�erforderlich�sein,�sodass�der�fehlende�Abfluss�von�Fördermitteln�in�einem�
Jahr nicht den Schluss zulässt, dass diese Mittel insgesamt nicht in Anspruch ge-
nommen wurden. Hinzu kommt, dass bei laufenden Förderprogrammen ohne voll-
ständige Prüfung der Verwendungsnachweise und anschließender Entscheidung über 
etwaige Rückforderungen grundsätzlich keine abschließenden Aussagen zu den nicht 
abgerufenen�Haushaltsmitteln�getroffen�werden�können.

4.3 Inwieweit spielen dabei nach Ansicht der Staatsregierung büro-
kratische Hürden eine Rolle?

Ob�und�ggf.�in�welchem�Umfang�bürokratische�Hürden�aus�Sicht�von�Förderinteressenten�
bestehen und zu einem fehlenden Mittelabruf beitragen können, ist nicht bekannt.

5.  Wie hoch sind die jährlichen Personal- und Verwaltungskosten, die 
mit der Prüfung, Verteilung und Koordinierung der Fördermittel in 
direktem Zusammenhang stehen (bspw. Stellen im StMAS, an den 
Regierungen, LEADER-Manager usw.; bitte aufgeschlüsselt nach 
Programmen und Jahren seit 2016 angeben)?

An der Prüfung, Verteilung und Koordinierung der Fördermittel sind grundsätzlich 
mehrere Stellen beteiligt, die jeweils auch mit anderen Aufgaben betraut sind. Die 
Personal- und Verwaltungskosten können daher den einzelnen Förderprogrammen 
nicht eindeutig zugeordnet werden.
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Zitate werden weder inhaltlich noch formal überprüft. Die korrekte Zitierweise liegt in 
der Verantwortung der Fragestellerin bzw. des Fragestellers sowie der Staatsregierung.

Zur Vereinfachung der Lesbarkeit können Internetadressen verkürzt dargestellt sein. 
Die vollständige Internetadresse ist als Hyperlink hinterlegt und in der digitalen Version 
des Dokuments direkt aufrufbar. Zusätzlich ist diese als Fußnote vollständig dargestellt. 

Drucksachen, Plenarprotokolle sowie die Tagesordnungen der Vollversammlung und 
der  Ausschüsse sind im Internet unter www.bayern.landtag.de/parlament/dokumente�
abrufbar.

Die aktuelle Sitzungsübersicht steht unter www.bayern.landtag.de/aktuelles/sitzungen�
zur Verfügung.
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